
26. INTE ATIONALE KONFERENZ DEN SCHUTZ DER PRIVATSPHARE 
UND DEN DATENSCHUTZ 

WROCLAW, POLEN, DEN 14. — 16. SEPTEMBER 2004. 

BERICHT DES 

 

ATUSSCHUSSES • 

 

Die Datenschutzbeauftragten von Frankreich, Neuseeland und Vereinigtem Konigreich 
sind noch mal wahrend der 25. Konferenz fiir die nachste zweijahrige Wahlperiode als 
Mandatausschuss gewahlt worden. Nachdem sich zwei Beauftragten aus dem 
Berufsleben zurfickgezogen batten, bestand sich der Ausschuss aus: 
• Alex Turk (ersetzt Michel Gentot), Pra.sident von CNIL, Frankreich 
• Marie Shroff (ersetzt Bruce Slane), Beauftragter fiir den Schutz der Privatsphire, 

Neuseeland 
• Richard Thomas, Infortnationsbeauftragter, Vereinigtes Konigreich. 

Die Aufgaben des Ausschusses ergeben sich aus der wahrend der 23. Konferenz 
angenoramenen 	„Entschlie [Ring 	zur 	Akkreditieru.ngsanforderungen 	der 
Datenschutzbehorden". Der Ausschuss beurteilt jeden bekornmenen Antrag in 
Anlehnung an die Akkreditierungsprin7ipien und empfiehlt der Konferenz die Behorden 
zur Akkreditierung mit der Angabe, in welcher Kategorie. Diese Empfehlungen als die 
Entsch1ief3ungen, sind das erste Punkt der Konferenz bei der geschlossenen Sitzung. 

Die Akkreditierungsuntergruppe, welche die Arbeit in Namen des Ausschusses 
aufgenomm.en hat, besteht sich aus: 
• Jonathan Bamford, Stellvertreter des Beauftragten, Vereinigtes Konigreich 
• Marie Georges, Chef der Abteilung fik die intemationalen und europaischen 

Angelegenheiten, cmL, Frankreich 
• Voir Stewart, Stellvertreter des Beauftragten fUr den Schutz der Privatsphare, 

Neuseeland. 

Die Untergruppe benutzt die Standartpriifliste flit die Beurteilung jedes Antrages in 
Anlehnung an die Akkreditierungsprin7ipien und konzentriert sich darauf, ob: 
• der Antragsteller die klnren und weitgehende Funktionen irn Bereich des 

Datenschutzes hat, die den breiten Urafang der wirtschafdichen Tatigkeit umfasst 
• der Antragsteller eine Offentliche Behorde ist, die nach den richtigen 

Rechtsvorschriften gebildet worden ist 
• dem Antragsteller das entsprechende Niveau der Unabhangigkeit bei der 

Ausiibung seiner Funktionen gew-hrleistet worden ist 
• das Recht, nach dem der Antragsteller tatig ist, mit den intemationalen 

Instrumenten einverstgnden ist 
• der Antragsteller den entsprechenden Funktionsbereich, zusammen mit den far die 

Ausiibung dieser Funktionen notwendigen Berechtigungen hat. 

Die Antrage auf der nationalen Ebene 

Es sind drei Akkreditierungsantrage auf der nationalen Eben zugesandt worden. Das 
waxen die Antrage aus: 
• Korea: koreanische Agen.tur far Informationssicherheit (KISA) 
• Mexiko: Bundesinstitut fiir den Informationszugang (IFAI) 
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Die USA: Privatmgestellter, US-Heirnatschutzministerium. 

Der Antrag von KISA (Korea) hat eine Reihe von den komplizierten Problemen 
herausgerufen, die nicht bis zur Zeit, in der die Akkreditierungsentschliepung 
angenonunen werden sollte, geklart worden sind. Die einigen von diesen Problemen 
haben nur die KISA Zustindigkeit für Pdvatsektor und die KISA institutionellen 
Feststellungen betroffen. Der Ausschuss wird mit KISA im Wroclaw am 13. September 
treffen und konnte die miindliche Empfehlung far die Konferenz nach diesem Treffen 
vorschlagen. 

IFAI (Mexiko) ist eine Behorde fiir die Aufsicht iiber dem Informationszugang, die nach 
dem Bundesgesetz fiir Informationsfreiheit tatig ist. Nach der Meinung des Ausschusses 
ist der Funktionsbereich enger als these, die von der Datenschutzbehorde erfordert 
werden, darum ist die Akkreditierung nicht zu empfehlen. Die mexikanische Regierung 
erwagt zurzeit, ob Mexiko das komplexe Datenschutzgesetz haben soil. Wenn theses 
Gesetz erlassen wird, es ist moglich, dass die bestimmten Datenschutzfunktionen dem 
IFAI-Insdtut oder anderer Behorde anvertraut werden. In diesem Fall ist es moglich, den 
neuen Antrag zu stellen. 

Privatangestellter des US-Heimatschutzministeriutns (die USA) wollte giundsatzlich sich 
als die Beobachterin an der Konferenz beteiligen., aber sie hat gemeldet, dass sie, wenn es 
moglich ware, die Akkreditierung als Behorde auf der nadonalen Ebene bekommen 
mochte. Der Ausschuss hat den Antrag und die begleitenden Unterlagen gepriift und hat 
festgestellt, dass der Antragsteller die Akkreditierungsanforderungen nicht vollie erftillt. 
Die offenbar beschra.nkten Funkdonen (und entsprechende Berechtigungen) und der 
Kompetenzbereich sind als Akkreditierungshindernisse anerkannt worden. Es sind auch 
die Fragen, ob die entsprechende Unabhangigkeit der Behorde gewahrleistet wird und 
die Fragen nach dem „innerlichen Charakter" des Biiros gestellt worden. Der Antrag ist 
dem Veranstalter der 26. Konferenz iibergegeben worden, damit er iiber die Teilnahme 
als der Beobachterin entscheidet. 

Die Antrage der Behorden mit der regionalen ZustatrYgkeit 

Es ist nur ein Antrag der Behorde mit der regionalen Zustandigkeit zugesandt worden. 
Der Antrag von Katalonischen Agentur fiir den Datenschutz hat alle 
Akkreditierungsanforderungen erfiillt. 

Die Antrage der intemationalen und supranationalen Behorden 

Der europaische Beauftragte fiir den Datenschutz (EDPS) war der einzelne Antragsteller 
fur die Akkreditierung auf der internationalen oder supranationalen Ebene theses Jahres. 

Der Ausschuss hat zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe (betrifft alle Antragsteller) ist 
Prilfung, ob die antragsstellende Behorde die Akkreditierungsanforderungen erfiillt. Die 
zweite Aufgabe ist fiir die intemationalen und supranationalen Behorden charakteristisch 
Es handelt sich urn die Erwagung, ob es zu empfehlen ist, dass die Behorde das 
Stimmrecht wahrend der Konferenz bekomrat (siehe Abs. 2 der Erganzung der 
Richtlinien und Prozeduren betreffend der Konferenzentschliepungen). 



Der Ausschuss wax zuftieden raft der Ernpfehlung der EDPS Akkreditienuag. Der 
Ausschuss war auch dgmit zufrieden, class das gute Angelegenheit war, das Stimmrecht 
zu verleihen. Der Ausschuss hat me friiher empfohlen, das Stimmtecht irgendwelcher 
anderen Behorde auf der intemationalen und supranationalen Ebene zu verleihen. 
jedoch hat der EDPS den deutlich bteiteren Bereich der Berechtigungen Ils die fruheren 
Antragsteller mit Aufsichtskompetenzen iiber alle Tatigkeiten der groBen und 
unterschiedlichen Gruppe von Organisationen. 

Alex 'Dark 
Marie Shroff 
Richard Thomas 

eciitierungsausschuss 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

